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Mehrarbeitszuschläge / Teilzeitbeschäftigung: Beitragsrechtliche Behandlung 

 

Nach der Entscheidung des BAG zu den Mehrarbeitszuschlägen bei Arbeitnehmern in Teilzeit (Urteil 

vom 19. Dezember 2018 in der Sache 10 AZR 231/18) hatten die Spitzen der Sozialversicherungs-

träger neue pauschal geltende Vereinbarungen zur beitragsrechtlichen Behandlung dieser Zuschläge 

getroffen. 

 

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherungsträger hatten die Entscheidung so bewertet, dass 

grundsätzlich in diesen Fällen auch ohne Entgeltzahlung ein Beitragsanspruch aus dem „Phantom-

entgelt“ entstehen sollte. Diese pauschale Bewertung hält die BDA für falsch. Sie lässt sich nach ihrer 

Auffassung der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, die Differenzierungsansätze enthält, so 

nicht entnehmen. Die BDA hat daher gegenüber den Sozialversicherungsträgern auf eine Korrektur 

gedrängt. Diese ist nun erfolgt. 

 

Anliegend erhalten Sie den Auszug aus der Niederschrift über die letzte Besprechung der Spitzenor-

ganisationen der Sozialversicherung über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs vom 18. März 

2020. Die beitragsrechtliche Behandlung von Mehrarbeitszuschlägen für Teilzeitbeschäftigte wird nun 

differenziert nach Sinn und Zweck der Mehrarbeitszuschläge behandelt. 

 

Nach den Ausführungen soll bis zur Entscheidung über beim Bundesarbeitsgericht anhängige Revisi-

onsverfahren (6 AZR 332/19 und andere) von der konkreten Zweckbestimmung der Mehrarbeitszu-

schläge abhängig sein, ob ein Beitragsanspruch der Sozialversicherungsträger entsteht. Der Bei-

tragsanspruch entsteht nur dann, wenn die entsprechende Vertragsnorm zweifelsohne das Ziel hat, 

durch die Mehrarbeitszuschläge die Einbußen der Dispositionsmöglichkeit über die Freizeit auszu-

gleichen.  

 

Bewertung der BDA 

Die veränderte Auffassung der Sozialversicherungsträger stellt einen Erfolg dar. Es wird nicht länger 

pauschal auf „Phantommehrarbeitszuschläge“ zugegriffen. 
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